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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §6 Abs1;

AVG §73 Abs1;

Rechtssatz

Die Weiterleitung gemäß § 6 Abs. 1 AVG erfolgt durch formlose Verfügung; sie bewirkt zum einen das Erlöschen der

Entscheidungsp7icht der abtretenden Behörde, die durch diesen Verwaltungsakt, wenn auch nicht mit bindender

Wirkung, eine im Gesetz vorgesehene Verfügung über den Antrag getro:en hat, die ihrem Wesen nach notwendig die

Annahme des Weiterbestehens ihrer Entscheidungsp7icht ausschließt. Zum anderen führt die Weiterleitung dazu, dass

mit dem Einlangen des abgetretenen Antrages bei der (vermeintlich) "zuständigen" Behörde diese die

Entscheidungsp7icht nach § 73 Abs. 1 AVG tri:t. Diese Rechtswirkungen treten unabhängig davon ein, ob die

Weiterleitung zu Recht erfolgt ist oder nicht (siehe zu all dem die umfangreichen Nachweise bei Hengstschläger-Leeb,

AVG § 6, Rz. 12 f).

Schlagworte

Weiterleitung an die zuständige Behörde auf Gefahr des Einschreiters
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